
lieh sei. So sei z. B. in einer Strafsache der T ä t e r  zu 
verteidigen, während die T a t ,  die gegen die Inter
essen des Staates gerichtet ist, nicht verteidigt werden 
könne, selbst wenn das der Täter wünscht.

Für die Stellung des Anwalts zum Staat gelte folgen
des: Niemand könne Anwalt sein, der unserem 
Arbeiter-und-Bauern-Staat feindlich gegenübersteht 
oder auch nur ihm gegenüber sich gleichgültig verhält, 
d. h. die Gesetze nur deshalb anwendet, weil sie eben 
eingehalten werden müssen. Vielmehr habe die Inter
essenvertretung so zu erfolgen, daß dadurch der Festi
gung der Gesetzlichkeit und damit dem Staat gedient 
werde. Es gebe keine unpolitische Anwaltstätigkeit.

In diesem Zusammenhang setzte sich der Referent 
auch mit der {Bezeichnung der Anwaltschaft als „dritter 
Säule der Justiz“ auseinander. Er verneinte die Berech
tigung dieser Bezeichnung, da sie die spezifischen Auf
gaben der Anwaltschaft, nämlich Rechtsberatung und 
Interessenvertretung, nicht genügend zum Ausdruck 
bringe. Zweifellos sei aber der Anwalt Organ der 
Rechtspflege insofern, als er durch seine Rechts
beratung und Interessenvertretung die Arbeiter-und- 
Bauern-Macht stärkt und den Aufbau des Sozialismus 
fördert; tue er das nicht, so verletze er seine Berufs
pflichten. Erste Voraussetzung für die Erfüllung dieser 
Aufgabe sei die Entwicklung eines sozialistischen 
Rechtsbewußtseins in der Anwaltschaft. Dieses Bewußt
sein könne nicht allein durch das Studium der sozia
listischen Staats- und Rechtstheorie erworben werden, 
deren Beherrschung allerdings notwendige Voraus
setzung sei, sondern müsse durch die praktische Betäti
gung im sozialistischen Aufbau ergänzt werden. Deshalb 
sei entscheidender Wert auf die gesellschaftliche Tätig
keit des Rechtsanwalts zu legen, die sich keinesfalls in 
der Berufstätigkeit erschöpfen dürfe. Vielmehr müßten 
die Rechtsanwälte in den Ausschüssen der Nationalen 
Front, in den ständigen Kommissionen der örtlichen 
Volksvertretungen oder direkt als Volksvertreter an der 
Lösung der politischen und wirtschaftlichen Probleme 
unserer Zeit mitarbeiten. Darüber hinaus sei eine Aus
einandersetzung mit den bürgerlichen Rechtstheorien 
und eine weitgehende wissenschaftliche Arbeit unerläß
lich. Die Anwaltschaft müsse auf die Entwicklung der 
Rechts- und Staatstheorie aktiven Einfluß nehmen und 
die Erfahrungen aus ihrer praktischen Arbeit zu diesem 
Zweck verwerten.

Die Anwaltschaft habe in unserem Staate auch des
halb eine große Bedeutung, weil sie durch die Gewäh
rung von Rechtshilfe ein gesellschaftliches Bedürfnis 
befriedige und auf die Entwicklung des Bewußtseins 
der Bevölkerung einwirken könne. Das politisch richtige 
Auftreten in der Öffentlichkeit gehöre ebenso zu den 
Berufspflichten des Anwalts wie ein einwandfreies 
moralisches Verhalten.

Im zweiten Teil seiner Ausführungen beschäftigte sich 
Häusler besonders mit der Stellung des Anwalts im 
Prozeß und stellte die Frage der Mitwirkung bei der 
Wahrheitserforschung zur Diskussion. Grundsätzlich 
gebe es keine von der Vertretung der Interessen des 
Mandanten unabhängige Verpflichtung des Anwalts zur 
Erforschung der Wahrheit. Indem er die Interessen des 
Mandanten vertrete, trage er zur Erforschung der Wahr
heit bei, und diese selbst diene der Vertretung der 
Interessen des Mandanten. Besondere Schwierigkeiten 
ergäben sich, wenn der Verteidiger Kenntnis von einem 
Verhalten des Angeklagten hat, das diesen belastet und 
dem Gericht nicht bekannt ist. Selbstverständlich dürfe 
der Anwalt einen festgestellten Sachverhalt nicht ver
schleiern. Er dürfe aber andererseits auch nicht gegen 
die Interessen des Mandanten belastendes Material vor
tragen oder auf dieses hinweisen. Jedenfalls sei kein 
Grund vorhanden, eine Verteidigung niederzulegen, 
wenn dem Anwalt durch den Angeklagten Dinge be
kannt geworden sind, die in der Hauptverhandlung 
nicht zur Sprache kommen und über die er selbst keine 
Angaben machen kann, weil ihre Bekanntgabe seiner 
Verpflichtung zuwiderliefe, Verschwiegenheit über alles, 
was ihm vom Mandanten mitgeteilt wurde, zu be
wahren. Der Anwalt müsse also die Verteidigung 
auch dann weiterführen, wenn er von der Schuld 
des Angeklagten überzeugt sei. Dabei dürfe die 
Rührung der Verteidigung jedoch der inneren Über

zeugung des Anwalts nicht widersprechen, so daß es 
schließlich nur möglich sei, in solchen Fällen auf Frei
spruch mangels Beweises zu plädieren.

Abschließend ging der Referent noch auf das Ver
hältnis des Rechtsanwalts zu Richtern und Staats
anwälten ein, das in sachlicher und beruflicher Hin
sicht einer ständigen Verbesserung bedürfe. Jedes 
engere Freundschaftsverhältnis müsse jedoch im Inter
esse der Rechtspflege äbgelehnt werden.

Im dritten Teil seines Referats behandelte Häusler 
dann das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandanten. 
Er führte u. a. aus, daß der Anwalt auch dem Man
danten gegenüber eine selbständige Stellung habe. Er 
sei nicht an dessen Rechtsauffassungen gebunden, auch 
nicht an die Meinung des Angeklagten über das Beweis
ergebnis. Wichtig sei, daß das Verhältnis zwischen An
walt und Mandanten ein Vertrauensverhältnis ist. Der 
Anwalt müsse alles unterlassen, was dieses Vertrauens
verhältnis beeinträchtigen kann. Erforderlich sei eine 
offene Aussprache mit dem Mandanten, damit dieser 
von der richtigen Rechtsansicht überzeugt wird. Falsch 
sei es z. B., wenn sich der Anwalt hinsichtlich der 
Rechtsbelehrung einfach hinter dem ergangenen Urteil 
verschanze, ohne selbst die darin enthaltenen zutreffen
den Ausführungen dem Mandanten nahezubringen. 
Der Anwalt dürfe nicht in Abhängigkeit vom Man
danten geraten, sondern müsse in jeder Lage des Ver
fahrens seine selbständige Stellung wahren.

In der sehr angeregten und lange währenden Diskus
sion sprachen sich die Rechtsanwälte für eine alsbaldige 
Vertiefung der im Referat aufgeworfenen Probleme 
aus-). Es bestand Klarheit darüber, daß der Anwalt bei 
der Erforschung der Wahrheit für seinen Mandanten 
nur in entlastender Hinsicht tätig sein, also keinesfalls 
belastendes Material vortragen dürfe. Unklarheit blieb 
in der Diskussion nur in bezug auf die Nebenfrage be
stehen, ob der Anwalt im Falle eines ihm gegenüber 
abgelegten Geständnisses seines Mandanten die Ver
teidigung niederlegen müsse oder nicht.

Allgemein wurde betont, daß die genaue Festlegung 
der Berufspflichten der Rechtsanwälte und ihrer Stel
lung in unserem Staat auch im Hinblick auf die Durch
führung von Disziplinarverfahren gegen Mitglieder der 
Anwaltskollegien von größter Bedeutung sei. In diesem 
Zusammenhang wurde die Forderung nach alsbaldiger 
Ausarbeitung einer Disziplinarordnung für die Mit
glieder der Anwaltskollegien erhoben. Größter Wert 
wurde auf die Klärung der Beziehungen der Kollegien
anwälte zu den Einzelanwälten gelegt, deren Mit
wirkung bei der Festigung der Gesetzlichkeit und beim 
Aufbau des Sozialismus unerläßlich sei.

Die Arbeitstagung war ein Auftakt für weitere 
fruchtbare Diskussionen über die Rechte und 
Pflichten der Rechtsanwaltschaft. Es gilt, die behan
delten Fragen zu vertiefen und schließlich zu einem 
Ergebnis zu kommen, das nicht nur die Stellung der 
Rechtsanwaltschaft festigt, sondern mit zu einer Ver
besserung der Rechtsprechung und zur Stärkung der 
Gesetzlichkeit und unseres Staates beiträgt. Dr. H.

2) Ein Beitrag der Rechtsanwälte Häusler (Neubrandenburg) 
und Dr. Pein (Erfurt) über die Mitwirkung des Verteidigers 
bei der Erforschung der Wahrheit im Strafverfahren befindet 
sich in Vorbereitung. — D. Red.
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Wir beabsichtigen, auch in den folgenden Heften der 
„Neuen Justiz“ darüber zu berichten, in welcher Weise 
die Mitarbeiter der Justizorgane an der Vorbereitung 
der Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen teil
nehmen. Wir bitten deshalb unsere Leser, uns hierin 
durch schnelle Einsendung entsprechender Hinweise 
und Berichte zu unterstützen.

Die Redaktion
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